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Bei der Wahl Ihrer Marke sollten Sie darauf achten, dass sie bereits eingetragenen nicht zu ähnlich ist. Denn eine 

Marke kann vom Schutz ausgeschlossen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie mit einer älteren Marke ver-

wechselt oder auch einfach in Verbindung gebracht wird. So kann der Inhaber der älteren Marke während der Wider-

spruchsfrist die Löschung der jüngeren Marke beantragen, oder diese kann zu einem späteren Zeitpunkt angefoch-

ten werden. 

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist schwierig, da zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden müs-

sen. Die nachfolgend aufgezeigten Beurteilungsgrundsätze ermöglichen Ihnen lediglich eine erste Einschätzung, ob 

zwischen zwei Marken Verwechslungsgefahr besteht. Diese erste Einschätzung kann aber eine fachmännische juris-

tische Beurteilung im konkreten Fall nicht ersetzen. Dies umso weniger, als neben der Verwechslungsgefahr weitere 

Konflikte zwischen Marken möglich sind. So kann z.B. eine berühmte Marke auch Schutz für nicht eingetragene Wa-

ren und/oder Dienstleistungen beanspruchen, oder die Verwendung eines Zeichens kann unlauter sein. Für eine um-

fassende juristische Einschätzung empfehlen wir deshalb, einen Markenberater beizuziehen. Ausser im Rahmen ei-

nes Widerspruchsverfahrens als entscheidende Behörde können wir selbst zur Verwechslungsgefahr zwischen zwei 

Marken keine Stellung nehmen.  

Entscheidend bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Frage, ob die Gefahr besteht, dass der Käufer oder 

Konsument zwei Marken fälschlicherweise ein und demselben Unternehmen zuordnet. Somit können gleiche oder 

ähnliche Marken in der Regel nur miteinander kollidieren, wenn sie für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienst-

leistungen eingetragen sind. Sind zwei Marken gleich, aber für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen einge-

tragen – z.B. die (fiktive) Marke «IGEli» einmal für Gemüse, einmal für die Angebote einer Kindertagesstätte – besteht 

keine Verwechslungsgefahr, weil die Abnehmer gewöhnlich nicht davon ausgehen, dass hinter so unterschiedlichen 

Produkten derselbe Anbieter steht.  

Mögliche Verwechslungen müssen Sie deshalb in drei Schritten prüfen: 

1. Sind die Marken für gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen?  

2. Sind die Marken ähnlich?  

3. Besteht aufgrund der festgestellten Gleichartigkeit der Produkte sowie der Ähnlichkeit der Marken auch wirklich 

eine Verwechslungsgefahr? 
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Prüfen Sie als Erstes, ob die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind.  

Was gleiche Waren und Dienstleistungen sind, muss nicht weiter erklärt werden. 

Gleichartig sind Waren und Dienstleistungen dann, wenn ein Käufer annehmen kann, dass sie von ein und demsel-

ben Unternehmen stammen oder zumindest von Unternehmen, die miteinander verbunden sind – zum Beispiel recht-

lich, organisatorisch oder strategisch. Die Gleichartigkeit kann selten alleine durch ein Kriterium, sondern sie muss 

vielmehr durch eine Gesamtwertung mehrerer Kriterien begründet werden: 

In der Regel gleichartig sind Produkte, die 

den gleichen Zweck und somit die gleiche 

konkrete Aufgabe erfüllen.  

 



Erfüllen den gleichen, ganz konkreten Zweck 

 klar gleichartig 









In der Regel gleichartig sind Produkte, die 

gewöhnlich in den gleichen Betrieben, mit 

Hilfe gleicher Technologien und von Perso-

nen mit gleichen Fachkenntnissen herge-

stellt werden. 



Werden mit Hilfe ähnlicher Technologien und von den 

gleichen Fachleuten bzw. Anbietern hergestellt oder 

verkauft  gleichartig trotz unterschiedlichem Ver-

wendungszweck

In der Regel gleichartig sind Produkte, die 

zusammengehören und die man zusam-

men verwendet (Leistungspaket). 
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Prüfen Sie nun, wie ähnlich sich die Zeichen sind. Dabei ist immer der der Marken massgebend, an 

den sich ein Abnehmer zu erinnern vermag. Denn ein Käufer hat die beiden Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor 

sich. Vielmehr hat er von einem Zeichen bloss ein mehr oder weniger bestimmtes Erinnerungsbild. Dieses ist vor al-

lem geprägt durch , die nicht als beschreibende Hinweise auf die Ware selbst oder deren 

Eigenschaften (z.B. «süss» oder «rot» für Äpfel) aufgefasst werden. Ein Beispiel: Bei der fiktiven Marke «Apfelsusi» als 

Marke für Obst beschreibt der Wortteil «Apfel» das Produkt und ist somit nicht charakteristisch für das dahinterste-

hende Unternehmen. Er wird also kaum als charakteristisches Element in Erinnerung behalten. Deshalb werden be-

schreibende Elemente beim Vergleich von Marken nur sehr beschränkt berücksichtigt.  

Die Ähnlichkeit von Wortmarken müssen Sie auf drei Ebenen beurteilen: 

Klingen die Marken ähnlich? Der Klang wird besonders durch die Anzahl Silben, die Betonung und die Vo-

kalfolge geprägt. Aber auch eine identische Konsonantenfolge kann zu Zeichenähnlichkeit führen, oder ein gleicher 

Wortanfang – der den Gesamteindruck eines Wortes besonders prägt – oder ein gleicher Wortstamm. 

Sehen die Marken ähnlich aus? Das Schriftbild wird besonders durch die Wortlänge und die Ähnlich-

keit bzw. Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben geprägt. 

Bedeuten beide Wörter dasselbe oder etwas Ähnliches, begründet das grundsätzlich eine Ähnlichkeit. 

Die Bedeutung muss allerdings spontan erkennbar sein und verstanden werden. So sind zum Beispiel Karlskrone 

und Kaiserskrone sowie Fruchttiger und Fruchtlöwe als ähnlich beurteilt worden, Bull und Ox hingegen nicht.  

Inhaltliche Übereinstimmungen oder Unterschiede in Bezug auf sachliche und beschreibende Hinweise sind nicht 

entscheidend, weil beschreibende Elemente («Apfel» in «Apfelsusi») für die Kennzeichnung kaum Bedeutung haben. 
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Bei Bildmarken prüfen Sie die Ähnlichkeit auf zwei Ebenen: 

Bildmotiv bzw Was wird dargestellt?

Konkrete Gestaltung bzw. Wie wird es dargestellt?

Durch eine Übereinstimmung im Motiv können sich zwei Zeichen zwar ähnlich sein. Daraus ergibt sich aber nicht 

zwingend eine Kollisionsgefahr, besonders nicht bei allgemeinen Motiven. Denn für allgemeine Motive – wie Tiere 

oder ein Herz – kann niemand Schutz beanspruchen. Nur konkret ausgestaltete Motive – z.B. ein speziell verziertes 

Herz oder ein fressender Löwe – können unter Umständen geschützt sein. Deshalb ist für die Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr von Bildzeichen die konkrete Ausgestaltung des Motivs zentral. 

 
 

 

 

Sind sich die Zeichen ähnlich und die Produkte gleichartig, ergibt sich daraus nicht zwingend eine Verwechslungsge-

fahr. Zwischen den beiden Kriterien besteht vielmehr eine Um eine Verwechslungsgefahr auszu-

schliessen, müssen die Zeichen umso unterschiedlicher sein, je ähnlicher die Produkte sind. Und je ähnlicher die Zei-

chen sind, desto unterschiedlicher müssen die Produkte sein. 

Zudem muss die berücksichtigt werden: Starken, das heisst sehr bekann-

ten Marken wird ein grösserer Schutzumfang zugestanden als normal oder schwach kennzeichnungskräftigen Mar-

ken. Die Verwechslungsgefahr ist deshalb umso grösser, je stärker die ältere Marke ist.  

Bei der Beurteilung von Marken geht man  in der Regel von einer normalen Kennzeichnungskraft aus. Schwach ist sie 

dann, wenn die Marke oder deren Elemente eher beschreibend sind; stark, wenn die Bekanntheit offensichtlich (z.B. 

Ricola) oder belegt ist. 

Beispiel:

Kamillosan ist zwar als Begriff nicht sehr kennzeichnungskräftig, weil «Kamill» beschreibend ist. Da diese Marke aber 

sehr bekannt geworden ist, hat sie einen grossen Schutzbereich. 
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